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 28.06.2007 

Achtung: Beratung im Bundestsag am 5.7.2007! 
 

Stellungnahme  
zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der 

Informationsgesellschaft („Zweiter Korb“) 
 Klarstellung dringend erforderlich – Hotel ist kein Kabelunternehmen! 

 
 
Sehr geehrte Frau Bundesministerin, 
 
der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA Bundesverband) und der 
Hotelverband Deutschland (IHA) wenden sich unmittelbar im Vorfeld der Beratung im 
Bundestag erneut an Sie mit dem bereits mit Schreiben vom 30.1.2006 angesprochenen, 
urheberrechtlichen Thema der Kabelweitersendung von TV-Signalen auf Hotelzimmer 
nach § 20 b UrhG. 
 
Durch ein zwischenzeitlich ergangenes, rechtskräftiges Urteil des OLG Köln vom 
13.4.2007 (siehe Anlage) hat dieser Sachverhalt eine ganz neue Brisanz in der 
gesamten Hotellerie in Deutschland erlangt. Das OLG Köln hat festgestellt, dass die VG 
Media völlig unberechtigt von Hotels eine Gebühr für die Kabelweitersendung erhoben 
und somit für das Kabelweitersendungsrecht doppelt abkassiert hat, nämlich vom 
Kabelnetzbetreiber und vom Hotel. Der Hotelier hat folglich zu Unrecht doppelt für das 
Kabelweitersendungsrecht gezahlt, an den Kabelnetzbetreiber und an die VG Media. 
 
Tatsache ist, dass die VG Media mit allen großen Kabelnetzbetreibern wie Kabel 
Deutschland, Kabel Baden-Württemberg, ish und iesy einen sog. Regiovertrag 
abgeschlossen und die ihr zustehenden Rechte der Kabelweitersendung den 
Kabelnetzbetreibern gegen Entgelt eingeräumt hatte. Obwohl die VG Media die Rechte 
bereits an die Kabelnetzbetreiber übertragen hatte, forderte und fordert sie auch heute 
noch von betroffenen Hotels Gebühren für die Kabelweitersendung. 
 
Es ist zu erwarten, dass aufgrund der Regioverträge, die andere 
Verwertungsgesellschaften wie GEMA, GVL, VG Bild-Kunst etc. mit den 
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Kabelnetzbetreibern abgeschlossen haben, auch in diesen Fällen eine Doppelzahlung der 
Hotellerie – und das schon seit 1998 – erfolgte! 
 
Verwertungsgesellschaften und Sendeunternehmen drohen den Hoteliers massiv mit 
Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen. Um Druck auf die Hoteliers auszuüben, 
wird von einigen Sendeunternehmen sogar auf das Risiko der Strafbarkeit bei unerlaubter 
Rechtenutzung hingewiesen. 
 
Ein Blick in das europäische Ausland zeigt, dass nur in Deutschland ein und derselbe 
technische Vorgang -nämlich das Ausstrahlen eines Fernsehsignals vom Sender bis zum 
letzten Empfänger- in unterschiedliche „Netzebenen“ aufgeteilt und damit eine Vielzahl 
von urheberrechtsrelevanten Sachverhalten „konstruiert“ wird. Ein Hotel wird dabei als 
Netzebene 4-Betreiber angesehen und der Vergütungspflicht unterworfen, obwohl bereits 
die darüber liegenden Netzebenen (Kabelnetzbetreiber der Netzebene 3, wie z.B. Kabel 
Deutschland, iesy, ish) eine urheberrechtliche Vergütung für die Kabelweitersendung 
zahlen. Den Interessen der Urheber wird mit der Zahlung der großen Kabelnetzbetreiber 
an die Verwertungsgesellschaften genüge getan! 
 
Der Hotelverband Deutschland (IHA) und der DEHOGA Bundesverband sehen hier 
konkreten, gesetzgeberischen Änderungs- und Ergänzungsbedarf. Im Gesetzestext muss 
jetzt explizit klargestellt werden, dass das Durchleiten von Programmsignalen auf 
Hotelzimmer kein urheberrechtsrelevanter Vorgang und ein Hotel somit kein Kabel- oder 
Sendeunternehmen ist. 
 
In § 20 b Abs. 1 UrhG sollte ein neuer Satz 3 eingefügt werden: 
„Eine Kabelweitersendung liegt nicht vor, wenn Programmsignale über eine 
Hotelverteileranlage unverändert durchgeleitet werden.“ 
 
Für die Hotellerie in Deutschland ist entscheidend, dass schnellstmöglich 
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit herbeigeführt werden und der Rechtsfrieden nicht 
durch eine Unzahl von Gerichtsverfahren (die nunmehr nach dem Urteil des OLG Köln zu 
erwarten sind) und immer neue Gebührenbelastungen höchst zweifelhaften rechtlichen 
Ursprungs gefährdet wird. Eine schnelle, gesetzliche Klarstellung im laufenden 
Gesetzgebungsverfahren (2.Korb) ist daher erforderlich! 
 
Gerne sind wir bereit, Ihnen den dringenden Handlungsbedarf in einem persönlichen 
Gespräch zu verdeutlichen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Ernst Fischer        Fritz G. Dreesen 
Präsident        Vorsitzender 
DEHOGA Bundesverband      Hotelverband Deutschland IHA 
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